
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2014/10/29 15Os113/14b,
17Os6/16k

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.2014

Norm

StGB §28

StGB §125

StGB §127

StGB §129

Rechtssatz

Eine im Zuge eines Einbruchdiebstahls begangene Sachbeschädigung wird nicht als typische Begleittat durch diesen

konsumiert, wenn die beschädigte Sache zwar der Sicherung des stehlenswerten Gutes dient, aber nicht den Kriterien

einer Sperrvorrichtung entspricht.

Entscheidungstexte

15 Os 113/14b

Entscheidungstext OGH 29.10.2014 15 Os 113/14b

Beisatz: Hier: Alarmanlage. (T1)

17 Os 6/16k

Entscheidungstext OGH 06.06.2016 17 Os 6/16k

Vgl auch; Beisatz: Zur Überwindung von Sicherungsgitter und Fenster als typische Begleiterscheinungen eines

Diebstahls durch Einbruch. (T2)
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